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Der Proberichter im ersten Jahr als (originärer) Einzelrichter
Der gesetzliche Richter ist gelegentlich nicht einfach zu bestimmen, insbesondere wenn es um die Frage geht, ob
der Einzelrichter oder die Kammer zur Entscheidung berufen ist. Das Problem potenziert sich in der Frage, ob auch
der so genannte Proberichter im ersten Jahr originärer Einzelrichter sein kann. Die Autoren bejahen das.

Frank Bayreuther

Entgeltsicherung Selbstständiger
Während für Arbeitnehmer eine angemessene Mindestvergütung durch vielfältige Instrumentarien gesichert ist,

müssen Selbstständige ihre Vergütung weithin selbst durchsetzen. Der Beitrag untersucht, ob und welche Siche-

rungsinstrumente die Rechtsordnung auch für Selbstständige bereithält und wie sie sich fortentwickeln lassen.
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Stefan Kirn / Claus D. MÜller-Hengstenberg

Überfordert die digitale Welt der lndustrie 4.0 die Vertragstypen des BGB?

Die Autoren stellen die Entwicklung der lnformationstechnologie in den letzten Jahren sowie ihre Auswirkungen

auf die Vertragstypologie im BGB dãr und erörtern, inwieweit die vorhandenen Vertragstypen einer gewissen An-

passung an die technischen Gegebenheiten bedtirfen.

Sebastian Beckerle

Die arbeitskampfrechtliche Judikatur im Spiegel der letzten zehn Jahre

Der Beitrag zeichnet die wesentlichen Rechtsprechungstendenzen im Arbeitskampfrecht der letzten Jahre nach'

Dabei liegùer Fokus auf den Kampfformen der Gewerkschaften, der Zulässigkeit von Streikzielen, den Reaktions-

möglichkãiten der Arbeitgeber sowie den Beteiligungsrechten der Interessenvertretung.
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Beiträge
Ð Negativzinsen 101
Die Frage, ob die Banken ihren Kreditnehmern ,,Negativzinsen" zu zahlen haben, wurde in lelztet Zeir.

wiederholt in der Presse thematisiert. In der Literatur fìnden sich bislang drei unterschiedliche Lösungs-

vorschläge. Eine höchstgerichtliche Entscheidung dieser Frage steht noch aus.

Von Christoph KronthøIer

å Der Sinn und Zweckdes S 345ZPO 109
Die vom OGH in 3 Ob 85i l0 m und von einigen Stimmen in der Literatur in den Raum gestellte normative

Zwecklosigkeit des S 345 ZPO liegt nicht vor. Die in S 345 ZPO normierten Beschränkungen für den Ver-

zicht auf Zeugen verfolgen den Zweck, dem Gegner der auf einen Zetgen verzichtenden Partei die Nutzung

des von der beweisführenden Partei fallengelassenen Zeagen in Situationen zu ermöglichen, in denen ihm
ein eigenes Beweisanbot aus faktischen oder rechtlichen Grtinden verwehrt ist.

Von Dominik Prankl und Thomas Seeber

Ð Der polizeiliche Staatsschutz - Schutz oder Bedrohung der Freiheit?. . . 115
Eine Analyse aus polizeirechtlicher Sicht
Mít1.7.2016 ist das Polizeiliche Staatsschutzgesetz (PStSG) in Kraft getreten, das die Aufgaben und Be-
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Wãlfgattg Nies.ner, Johanna RachingeriTill Reiter, Heidi Senger-Weiss, Barbara Stöckl und Gerhard Zeile¡

M'Nz'scheverlcgs'utdtJúversítritsbuchhsßdtung'mb' 
"âeúr1Ã.1n1ñw,Þh wúwmnfz.a, MANZ?'rBL+43 1531 61 100 F,A.X+43 1531 61455besÌellet@fianz.atKohlnafkt16'1010wlenwww'mofz.a¡
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FACHZEITSCHRIFT
OSTERREICHISCH
SOZ IALVE RS IC H E R

. Fachzeitschr¡ft fi¡r dle Sozialversioherung, hrsg gem S 31 Abs. 3
. Medleninhaber und Verlegor: Hauptverband der Östoreichi'

Liebe Leserinnen und Leser!
Die Jänner-Ausgabe der Sozialen Sicherheit des neuen Jahres
beinhaltet in ihrem aktuellen Teil Kurzberichte über das Sympo-
sion zur Kinder- und Jugendgesundheit, eine internationale
Fachtagung in der PVA zu Sozialversicherung 4.0 sowie über den
von der AUVA erstmals vergebenen ,,Back to Life Award".
Redaktionell werden mit dieser Ausgabe zwei Neuerungen ein-
geführt: Regelmäßig werden Sie im aktuellen Ressort unter dem
Titel ,,Wussten Sie, dass ..." mit neuen, statistisch interessanten
Daten informiert und die Fachbeiträge werden mit diesem Heft

und künftig in der ,,Kop'lzeile" inhaltlich
präziser als mit ,,Neue Wege" bestimmt.
Dr. Gottfried Endel (Hauptverband) greift
die seit einigen Jahren geführte Diskus-
sion um das Qualitätsmanagement im
österreichischen Gesundheitssystem auf
und steilt fest, dass die Sichtweise der
Patienten und ihre Erwartungen an die
medizinische Leistungserbringung bisher
wenig untersucht wurden. Daher geht

Dr. Endel in seinem Beitrag auf drei relevante Gruppen ein: die
Patienten, Gesundheitsdiensteanbieter und die politisch sowie
finanziell Verantwortliche des Gesundheitssystems.
So wie Dr. Endel als Ziel für das österreichische Gesundheits-
system das ldeal einer,,lernenden Organisation" aufgreift, erläu-
terl im Anschluss Univ.-Prof. Dl Kurt Völkl (VAEB) in seinem Kurz-
beitrag zukunftsfähige Strukturen in modernen Bürokratien bzw.
Verwaltungsstrukturen, die möglichst viel Selbstverantwortung
hervorbringen und neuen Umweltanforderungen im Sinne der
Systemtheorie genügen soll.
Die 10. Sozialstaatsenquete im Hauptverband stand - wie be-
richtet - unter dem Titel ,,Arbeiten in der Wolke - Soziale Siche-
rung und Sozialstaatsfinanzierung im Spiegel digitalisierter
Arbeitsmärkte". Die Soziale Sicherheit bringt die redigierten Bei-
träge in einem Block und ermöglicht so zu dieser Tagung einen
Überblick.
Abschließend geht Manfred Glombik auf die Sozialpolitik sowie
rentenpolitische Sicht der Europäischen Union ein und bezieht
sich auf den im März des Vorjahres von der Europäischen Kom-
mission erstmals vorgelegten Entwurf der Umrisse einer ,,lnitia-
tive zur Errichtung einer Säule sozialer Rechte, überarbeiteter
Vorschriften ftlr entsandte Arbeitnehmer und Abbau wirtschaft-
licher Ungleichgewichte"

Dr. Wilhelm Donner
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Aktuell
2 Hauptverband: 3. Symposion zur Kinder- und Jugend-

gesundheit - Schwerpunkt ,,Gesundheit im

Bildungswesen"

4 Lehrlinge der Sozialversicherung verstärkten das
Local-Supporting-Team der European Public
Health-Conference in Wien

5 Wr,¡ssten Sie, dass ...

PVA - lnternationale Fachtagung zu

Sozialversicherung 4.0

6 AUVA-Wien vergibt erstmals ,,Back to Life Award" -
Preis geht an eine 55-jährige Wienerin

7 Ôsterreichische Kinderliga - Klaus Vavrik übergibt
Präsidentschaft an Christoph Hackspiel

Gesundheitssystem - neu
8 Qualitätsmanagement im österrerchischen

Gesundheitssystem
Dr. Gottfried Endel

14 Was kommt nach der Bürokratie? Zukunftsfähige
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Prof . HR Dl Kurt Völkl
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16 Cloudworking und die Zukunft der Erwerbsarbeit

Prof. Dr. Andreas Boes
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{ Grenzen der Zumutbarkeit bei der Streupflicht . . . . 60
36: OGH 25. 5. 2016, 2 Ob 211 l15s
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J ud i katu ru bersicht Verwaltu ng
+ SIVO
37: VwGH 9. 9.2016, Ra 2016/0210085
Transport konservierter Lebensmittel ist vom Wochenendfahrverbot erfasst

38: VwGH 9. 9.2016, Ra2016/021O118 . .

Verordnung ist gültig, bis sie aufgehoben wird

+ KFG
39: VwGH 27 . 6. 2016, Ra 20161'11/0059
Vertrauenswúrdigkeit, strenger Maßstab ist anzulegen

40: VwGH 7. 3. 2016, Ra 2016/02/O006 , .

Lenkeranfrage, Einschränkung aufbloß schriftliche Auskunft íst nicht zulässig

+ FSG
41: VwGH 30. 6. 2016, Ra 2016/11/0077
Nichteinhaltung von Auflagen gilt nur im Fall des Lenkens als bestimmte Tatsache

Kuratorium für Verkehrssicherheit
+ Weg frei für den Micro-Scooter!
Mit dem Micro-Scooter legal und sicher in die Schule
37o/o der Eltern von Kindern im Alter von sechs bis zehn |ahren gaben in einer aktuellen Befragung des KFV
an, dass ihr Kind bereits allein Wege mit dem Micro-scooter zurücklegt; dies wurde großteils vorher geübt.

Es besteht hier anscheinend ein großes Mobilitätsbedürfnis, dem die derzeitigen rechtlichen Bestimmungen

- die ein Alleinfahren in diesem Alter untersagen - allerdings entgegenstehen. Dazu kommt, dass viele

Eltern über die Altersgrenzen nicht Bescheid wissen. Es stellt sich daher die Frage, ob die Beschränkungen

überdacht werden sollten.
Von Susanne Pröstl und Claudia Riccøbonø-Zecha
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Mit webERV Standard jetzt
Schriftsätze einbringen!
Details dant unter www.manz.at/webERv
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(Anm. M. Windhager)
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URHEBERRECHT

I nternationale Zuständigkeit - vertraglicher Schadenersatz-

anspruch
OCH 3r.o8.zot5, 6 Ob :37l15p -Prager Bordell

(Anm. S. Jung)

Namensrecht - Namenskürzel - Satire

OCH z5.ro.zor6,4 Ob zoglt6p - KHC

326 Paul Fischer
nPVR, Tethered Downloads und Cloud - neue Anwendungs'
fälle der Speichermedienvergütungì

Digitales Verleihen von E-Books durch öffentliche
Bibliotheken
EuC H I o.l r.z ot6, C-l741-r5 - Stichting Leenrecht / Vereniging

Openbare Bibliotheken
(Anm. M. llalter)

324

320

326

MichelWalter
Das EuGH-Urteil ,,stichting Leenrecht": Das Vermiet- und

Verleihrecht und die Erschöpfung des Verbreitungsrechts

bei E-Books

330

333

337

339

!íETTBEWERBSRECHT B7 Ceschäftsgeheimnis - Anwerben von Kunden mit rechtswi drig

erlangten Daten
OCH z5.ro.zor6, 4 Ob t65lt6r- Ticl<etsysteme

I rrefü h ren de \X/erbu n g - wesentl iche Ka ufi nfo rmationen

OCH tz.o7.zot6,4Ob ro8/i6k - \)ferbepreise

Lutz Riede/Ch ristof Pöchhacker

Anwendbares Recht und Rechtswahlklauseln im

Verbandsprozess
Anmerkung zu EuCH C-r9l/r5 Amazon )43

VERFAHRENSRECHT 343
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IT-RECHT 348 ,,Schocl<rechn ung" - Nebenpflicht des Telekommunikations-

Providers zur Abwehr von Hackerangriffen

OCH r5.o6.zot6, 4Ob 3olt6i - Schockrechnung des

Access- Providers

(Anm. R. Blaha)

LITERATUR 35r DreierfSchulz¿, Urheberrechtsgesetz (Rezensent: St. Haupt) 351

lmpressu m 3. Umschlagseite

348

Clemens Appl: Professo r für
Urheberrecht an der Donau-
Universität Krems

Ing. Dr. Clemens Appl, LL.M. wurde mit Oktober
2016 als Universitätsprofessor für Internationales,

Europäisches und Osterrei-
chisches Urheberrecht an die
Donau-Universität Krems be-
rufen. Appl ist Wirtschaftsin-
genieur und studierte Rechts-
wissenscllafl. an der juristi-
schen Fakultät der Universität
Wien, wo er 2010 über ,,Tech-
nische Standardisierung und
Geistiges Eigentum" mit Aus-
zeichnung promovierte. Er
gehörte von 2006 bis zu sei-

nem Ruf an die Donau-Universität der ITIIP-Law
Group der Wirtschaftsuniversität Wien an. For-
schungsaufenthalte führten Appl 201,4 und 2016 an
das Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbe-
werb, München. Er hat sich als wissenschaftlicher
Autor mit Fachartikeln und Kommentarbeiträgen
im Urheber- und Wettbewerbsrecht sowie als Vor-
tragender einen ausgezeichneten Ruf erworben.
Seine Forschungsschwerpunkte umfassen neben
dem Urheberrecht auch Designschutz, Technologie-
recht, Wettbewerbs- und Datenschutzrecht.

Wir gratulieïenztJr Berufung und wünschen
viel Erfolg!

lRlS 2ot7
Die jährliche Tagung zuFragen der Rechtsinforma-
tik und des Informationsrechts findet vom Mitt-
woch,22. bis Samstag 25. Februar 2017 statt. Das

Generalthema der IRIS 2017 ist ,,20 lahre: Trends
und Communities der Rechtsinformatik". Der
Tagungsort ist die Rechtswissenschaftliche Fakultät
der Universität Salzburg, Churfürststraße 1, 5020

Salzburg. Infos: https://www.univie.ac.atlRI/IRIS17/

Arbeits kreis U rheberrecht
Die von der AKM organisierte Tagung findet am

17. und 18. März 2011 im STEIGENBERGER

Hotel and Spa, Krems statt. Das nähere Programm
wird im Feburar 2017 ausgesendet.

Kartel I recht u nd Compliance
Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat
gemeinsam mit der Bundeswettbewerbsbehörde
(BWB) eine Informationsbroschüre zum richtigen
Umgang mit dem Kartellrecht im Geschäftsverkehr
veröffentlicht. Die Broschüre dient der Erstinforma-
tion zur Identifizierung und Minimierung von kar-
tellrechtlichen Risiken. Neben der Darstellung der
Implementierung eines effizienten Compliance-
Management-Systems gibt die Broschüre einen
Überblick über die wesentlichen kartellrechtlichen
Risikobereiche wie etwa horizontale Kartelle, verti-
kale Preisbindungen und Missbrauch einer marktbe-
herrschenden Stellung. Darüber hinaus werden u.a.

das richtige Verhalten von Mitarbeitern bei Haus-
durchsuchungen durch die BWB, dem Umgang mit
Auskunftsverlangen sowie dem Fusionskontrollver-
fahren beleuchtet. Download auf den Webseiten
www.wko.at; www.bwb.gv.at

Stu d ienverei n igu n g Kartel I recht
Die Tagung der Studienvereinigung Kartellrecht fin-
det am 21. Februar 2017 imThe Hotel, Boulevard de
Waterloo 38, 1000 Brüssel, statt. Themen:
1. Eröffnungsvortrag (Johannes Laitenberger, GD
Wettbewerb, Europäische Kommission; Moderati-
on: RA Dr. Frank Montag)
2. Die einheitliche und fortgesetzte Handlung als
Rechtsfigur im europäischen Kartellrecht (RA Dr.
Gerald Brei, Zurich;Moderation: RA Mag. Dr. Axel
Reidlinger)
3. Legal Professional Privilege in der europäischen
Fusionskontrolle (RA Dr. Thomas Wilson; Modera-
tion: RA Prof. Dr. Dirk Schroeder)
4. Das Verhältnis zwischen Kartellrecht und Ar-
beitsrecht vor dem Hintergrund der jüngsten Ent-
wicklungen in den USA (RAin Dr. Petra Linsmeier;
Moderation: RA Prof. Dr. Albrecht Bach)
5. Neuere Entwicklungen in der europäischen Fusi-
onskontrolle (Julia Brockhoff, stv. Abteilungsleite-
rin, Europäische Kommission; Moderation: RA
Dr. Ingo Brinker)
Informationen: www.studienvereinigung-kartell-
recht.de
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Editorial
Back to the roots
Prof. Dr. Nikolaus Forgó, Hannover

Außätze
73 Social Bots - Grenzenloser Einfluss auf den Meinungsbildungsprozess?

Kevin Dankert und Stephan Dreyer, Hamburg
Auf Meinungsbildungsprozesse in Sozialen Netzwerkdiensten können Aktivitäten
Dritter einwirken, wenn diese mittels sogenannter ,,Social Bots" versuchen, das
Meinungsklima systematisch zu manipulieren. Der Beitrag erkläft das Phänomen,
ordnet die Außerungen von Social Bots verfassungsrechtlich ein undzeig! einschlä-
gige bestehende und mögliche zuktinftige Regelungen auf. Es wird zwischen privat
und staatlich eingesetzten Bots sowie zwischen kommerziellen und politischen
Kontexten differenziert.

78 Aktuelle Entwicklungen und Rechtsprechungsbilânz zum Filesharing
RA Chlistian Gale%ka, LL.M., Würzburg und RA Erik Stamer, LL.M., Potsdam

Der Beitrag hat zum Ziel, díe Entwicklung der BGH-Rechtsprechung im Bereich
Filesharing kritisch nachz;.rueichnen sowie Folgen für die anwaltliche Beratungs-
praxis avfz.rf,eigen.

85 Die Datenschutz-Grundverordnung
RA Dr. Carlo Piltz, Berlin
Dieser Teil 5 schließt an den viefien Teil der Beitragsreihe (Heft 1212016) zurDa-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) an und widmet sich den Vorgaben zur inter-
nationalen Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, insbesondere dem Kohärenz-
verfahren, sowie den Regelungen zs denRechtsbehelfen und Geldbußen.

93 Das Fernmeldegeheimnis im Spannungsfeld aktueller
Kommunikationstechnologien
RA Dr. Florian Deusch, Ravensburg und Prof. Dr. Tobias Eggendorfer,
Weingarten
Ohne moderne Kommunikationstechnik ist die alltägliche Kommunikationundenk-
bar. Die Menge, digital oder analog, überwiegend elektronisch kommunizierter Da-
ten steigt stetig und ohne absehbares Ende. Entsprechend wachsen die Bedrohungen
flir eine freie und veftrauliche Telekommunikation. Der Staat, aber auch die IT-Nut-
zer selbst sind mehr denn je gefordefi, den effektiven Schutz dieser grundrecht-
lichen Freiheit umzusetzen, damit das Fernmeldegeheimnis nicht als ,,Totalverlust
abgeschrieben" werden muss.

99 Ist der agile Festpreis Smart Law?
Carmen Heinemann, Kefenrod
Agilität stellt neue Herausforderungen an die Organisation von IT-Projekten und
deren vertragliche Ausgestaltung. Dabei ist zunächst zu hinterfragen, ob und wann
die Anwendung eines agilen Vorgehensmodells überhaupt sinnvoll ist. Welche Ant-
woften hierauf gibt der ,,agile Fesþreis" mit seinen Verfragselementen? Fundierte
Antworten ergeben sich einerseits durch die Struklurierung von lT-Projekten nach
deren Agilitätsbedarf und andererseits durch die Separierung von Kalkulations- und
Umsetzungsvereinbarungen. Daneben sollten die Qualitäts-Mechanismen der
agilen Zusammenarbeit effektiv vereinbafi und genutzt werden. 'Wie 

,,smar1" der
agile Festpreis tatsächlich ist, lässt sich basierend auf diesen Erkenntnissen ein-
facher beantworten.

T
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6 Plan A(lt) nützt nichts, Lösungenbraucht das

Land
Ein Kommentar von Michael Pisecþ

8 Immo-APP des Monats
oft können Probleme mit einer Wärmebiidkamera erkannt

werden. Flir One hilft dabei.

9 ,rlJno ShopPing" verkauft
Die Bank Austria Real Invest trennt sich vom Einkaufs-

zentrum in Leonding'

1O Portal für Parkplatzsuche gelauncht
Anbieter und Mieter können sich ãhnlich wie bei

Immobilienportalen finden.

11 EHL mit neuer ,,CitY MaP Wien"
Der Stadtplan übe¡ Büro- und Einzelhandelsstandorte

wurde aktualisiert.

12 Neuer Partner bei der Rustler Gruppe
Markus Brandstätter erweitert den Gesellschafterkreis auf

sechs Personen.

THEMA

14 Projekt Seestadt Bregenz gestoppt
Hohe Baukosten undWiderstand von Anrainern und

Architekten beenden das Projekt in der derzeitigen Form.

18 Gemeinsambauen
Ein Kommentar von Hans ]örg Uireich.

4O Der mobile Makler
Mit mobilen Online-Tools kann der Immobilienmak-
ler jederzeit auf aktuelle Objekt- und Interessentendaten,

Termine, Bilder und Angebotsunterlagen zugreifen'

44 ,,Der Trend geht in Richtung Rundumbetreuung"
Oliver Attensam, Geschäftsführer von Attensam, sieht die

Zukunft der Hausbetreuung als Fu11-Service-Dienstleistung'

46 Veräußerung einer vermieteten Liegenschaft -
Erwerberhaftung gemäß S 14 BAO
Ein Steuertipp von TPA.

48 Europäische Immobilieninvestoren erwarten
verlängerten Marktzyklus
Investoren sind auch künftig bereit, geringere Renditen bei
geringerem Risiko zu akzeptieren.

COVERSTORY

36 ImmerwiedextrMMY
Bereits zum elften Mal zeichnete die Fachgruppe Wien der

Immobiiien- und Vermögenstreuhänder die besten Makler
der Bundeshauptstadt aus.

16 News

17 Großes Bundesland - heterogener Immobilien-
markt
Etliche Trends durchziehen das Land unter der Enns, wie
johannes"\Mild, geschäftsführender Obmann der nieder-

österreichischen Immobilien- undVermögenstreuhänder,

berichtet.

TIPPS & EVENTS

49 Immobilienball
Am24. Februar schwingt die Branche in derWiener

Hofburg das Tanzbein.

5O Konferenz
Am 6. und 7. April findet in Stegersbach der Real Estate

Circle staft.
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21 Vorwort von Bundesobürann Mag- Georg Edlauer

22 Rechtsf,ragen aus der Praxis
Mag. Rudolf North, Geschäftsführer der Fachgruppe Wien,

antwortet.

24 Neues vom OGH
In den vergangenen Wochen t¡af der Oberste Gerichts-

hof wieder einige für die Immobiiienbranche relevante

Grunds atzentscheidungen.

26 Die (Un-)Zulässigkeit von elektronsicher Post
nachdemTKG
Eine kurze Übersicht über die Zulässigkeit von

elektronischer Kontaktaufnahme.

27 FirmenjubiXäen 2O16

Die Fachgruppe Wien gratulierte diversen Petsonen und

Unternehmen zum mehrjährigen Firmenjubiläum.

3O Serviceindizes
34 Immobilienwirtschaft fordert mehr steuetliche

Anreize
Eine neue Plattform von zwölf unabhängigen freiwilligen

immobilienverbänden betont die Bedeutung der privaten

Immob ilienwi rtschaft.
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Sehr gut, setzen!

Jedes Jahr stehen in osterreichi-
schen Gemeinden Hunderte
Schulgebäude zur Sanierung an.

Den Ausgangspunkt dafúr t:ildet
zumeist eine Úberalterung der
Bausubstanz. Im Umgang mit his-
torischem Bestand sind die Anfor-
deru ngen auch denkmalpflegeri -

scher Natur, Daruber hinaus
braucht eine zeitgemäße Pädago-
gik auch andere Raumkonfiguratio-
nen als lediglich Klassen, aufgefa-
delt entlang von Gängen. Wie
gelingt es, die baulich -technische

Qualität, den kulturell historischen
Wert und die pàdagogisch inhaltli-

che Eignung eÌnes Schulgebäudes
ausgewogen zu bedienen? Wie

Gemeinden diese Frage beantwor'
teten, sollen drei Projelcte von
d e n kmal g e sc hützte n S c h u I ge b, äu -

den in Osteneich zeigen. Span-
nend und pädagogisch höchst
wertvoll, so denken wir, haben
diese Gemeinden die Frage gelost,

lnteressant auch der Bericht über
die Panzerhalle Salzburg, die - ob-
wohi das Gebäude nicht unter
Denkmalschutz stand - sehr unter
Bedachtnahme auf die historische,
i nd u strie I le Bau su bstanz u mgebaut
wurde,

Dr, Thomas Weninger
Generatsekretär Osterreichtscher Städtebund

2

?t
:

/

*

04 STADTEBUND AKTUELL
Kurzmeldungen aas dem St¡idtebund

14 Aþnelles aus den Städten
KOMMUNALNEWS

'-tF

HISTORISCHES ERBE

Andreøs \Yeigl

Was kann (Stadt-)Geschichtsforschung für die Stadt der
Zukunft leisten?

Gertraud Strempfl-Ledl und Hansjörg Luser

lnternationales Städteforum in Graz

Brigine Macaria und Arthur Spiegler

Die Zukunft der historischen Kleinstädte

Manfed Hummel

Relikte aus der NS-Zeit

Ulrich Maþ

Nürnberg: Nationales Erbe und authentischer Lernort

Hannah M. Lessing und Michael R. Seidinger

Jüdische Friedhöfe

Marco Sillaber

Panzerhalle Salzburg

He lmat Rainer-Marine llo

Denkmalschutz und barrierefreies Wohnen - ein Widerspruch?

20

23
26
28
32
36
3B

43
oazoztzatt



-
*',

Österreichischer
StädtebundINHALT

44
46
4B

Michael Zinner und Heimo Berþold

ln Schulen in die Gänge kommen

Marc Anders

Lauterach: Schulneubau mit historischem Kern

Susanne Leitner-Böchzeb

Zwöff Museen - e¡ne gemeinsame ldee

MAGAZIN
Neueste Ennui cþ lungen und Wransta hungen

62 LITERATUR

5

Rezensionen

63 RFCHT
Wrfas s ungs k o nfo rm e Er h ö h u ng de r G r u n ds te u e r- He b e s ätze irn Fin an zaus gle i c h, Pe ter
Mühlberger; Nenzinger Camping-Wrordnung zum Tí:il aufgehoben, Johannes Schrnid

67 FINANZEN
Ertragsanteilsuorschüsse fiir Dezember 2016 und Jänner 2017

69 HIDDEN CHAMPIONS - NEUE OGZ.SERIEI
,,Alles Alge?" Der österreichische Algen-Drink ,,Help"

72 PERSONALIA
Neue Aufgaben!

74 ZU GUTER LETZT
Kommende Tþrmine

IMPBESSUM: ÖGZ - Östereichische Gemeinde'Zeitung, Nr,2J2017 . lVledieninhaber und Herausgeber: Östeneichischer Stèrdtebund, 1 082 Wien,

Rathaus, www.siaedtebund.gvat, oegz@staedtebund.gv.at, Tel. +43(0)1/4000-89993 . Leitung: Generalsekretâr Dr, Thomas Weninger . Verleger:

BohmannDruckundVerlagGes.m.b.H.&C0.KG,1110Wien,Leberstraße12?,Geschäftsführer:Dr¡nGabrieleAmbros,GerhardMilletich.Chef

redakteurinnen des Östeneichischen St¿idtebundes: lvlag," ChístinaAigner und Lisa Hamme[ lVA, Tel. +43(0)1/4000-89993, Fax: +43(0)1/4000-

71 35 . Chef vom Dienst: [/ag. Gerald Leimlehner, Grafische Gestaltung: lVartin Hampejs, Lektorat: Mag." Astrid Widmann-Rinder, Mag,'Caroline

Wellner, Fotoredaktion: lvlarkus Wache . Reproduktion; Repromedia Druckges, m, b. H. Nfg, KG, Lebersiraße 122,1110V,1ien. Druck: Wograndl

Druck Ges. m. b. H., Drucktrveg 1,7210 lvlaüersburg.Auflage:6,000. Erscheinungsweise 2017: l0Ausgaben. Coverfoto: smartuoll, Copyright

für nicht (ande$ bezeichnete Fotos: Österreìchischer St¿idtebund . Zum Nachdruck von VeröffenlJichungen aus der ÖGZ ist ausnahmslos die Ge-

nehmigung dér Redaktion einzuholen. Namentlich gezeichnete Beiiråge geben die lVleinung der/des Verfassenden wiedel die sich nicht unbedingt

mitjener der Redaktion bav, der Position des Städtebundes decken muss. Die Redaktion der ÖGZ bekennt sich zum EinsaÞ einer geschlechterge

rechten Sprache, . Abonnemenls laufen ganzjährig und müssen eingeschrieben einen i\¡onat vor Ablauf abbesiellt werden, s0nst erfolgen nach

Usancen im Zeitungswesen Weiterlieferung und Weiterverrechnung. Einzelheft: EUR 4,/0; Jahresabonnement: EUR 45; Abo Bestellung: Tel.

+43{0)1/740 32-466, abo@bohmann.at, Adresänderungen: Daniela Borka, daniela.borka@bohmann.at, Tel. +43(0)1/740 32 725 ' Anzeigen:

Sabine Pokorny, sabine. pokorny@schmid-verlag,at, Tel. +43(0)1/7 40 32-422 o Advertorials sínd bezahlte Eínschaltungen und unterliegen der Ver'

antworlung der Anzeigenabteilung.

0FFENLEGUNG: Gemäß 5 25 l/ediengeseÞ . lVedieninhaber und Herausgebel Östeneichischer Stâdtebund, 1 082 Wien, Rathaus ' Leitung: Ge-

neralsekretär Dr. Th0mas Weninger . Gruncilegende Richlung: Die thematische Bandbreite reicht von gemeinderechtlichen bis zu finanzpolitischen

Fragen aus Theorie und Praxis und llerichtet über die Beratung aktueller Fragen in den Ausschüssen des Östeneichischen Städtebundes sowie Über

europapolitische Themen.

vr^Jwv.staedtebLlnd. gv. ai

rrtl.'\ (ì llËi. il
1ll,-l!)lL/l,l \l

Erinnerungsku ltur

Jede Stadt hat ihre eÌgene Ge-
schichte, Und nicht selten kann
man Zeichen dieser Geschichte in
i h rem Erschei nu ngsbil d e rke nnen.
Besonders der Umgang m¡t Ob-
jekten aus der Zeit des National-
sozialismus ist ein Indiz dafür wie
eine Gesellschaft mit ihrer Ge-
schichte umgeht.
Die baulichen Relil<te auf dem
ehe mal ¡ gen Rei ch sparteitagsge -

lände der Stadt Nürnberg er¡nnern
unübersehbar an d¡eses dunkelste
Kapitel der Menschheitsge-
schichte. Die Stadt selbst hat
diese ihre Geschichte zum Anlass
genommen, sich intensiv mit der
ei genen N S -Vergangen heit au sei -

nandezusetzen. Die Stadt be-
gre¡ft s¡ch als authentischet inter-

nat¡onaler Lerno¡-t der
politi sc h - h istor¡schen Bi Id u ng.

Je weiter der Nationalsozialismus
in zeitliche Ferne rüc14, umso
mehr lnteresse rnÚssen auch an-

dere staatliche Ebenen daran ha-

ben, dass sich diese barbarische
Zeit nicht wiederholen kann. Dazu

bedarf es genau d¡eser realen

O rte de r Au sei nandersetzu ng.
und der Mittel, um diese Orte zu

erhalten.

Burgermeister Dr. Michael HäuPl

P räs i dent Oste rre¡c h i sch e r Stádtel¡ u n d
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Aus der Rechtsprechung
Ende 2015
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Die notarielle Unterlassungserklärung - derVorhang zu und kaum noch
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PATENTRECHT 1¿T8 BCH 5.10.16 _XZR78/I4
Hohe Anforderungen an neues Vorbringen in Nichtigkeitsberufung

- Opto-Bauelement
152 BCH s.10.16 -XZR2t/1s

Verwendung gleicher Begriffe im Zusammenhang eines Patentanspruchs

- Zungenbett

Achtzehn Monate nach EUCH ,,Huawei/ZTE". Die Rechtsprechung der
deutschen lnstanzgerichte
STEFAN KOROCH

Das Leistungsschutzrecht für Presseverleger auf dem Weg von Berlin nach
Brüssel. Ausgewählte Problempunkte und ein möglicher Alternativansatz
ANNETTE KUR

Rubik's Cube - Würfelzauber am Ende?

EUCH 22.9.L6-C-tIohs
Privatrechtliche Vereinbarungen zur Festlegung der Kriterien für Befreiung
von Privatkopienabgabe - Microsoft Mobile Sales lnternational/MIBAC
BVerfC 1-0.10.16 - 1 BvR 23.36/t4
Rechtsschutz für Suchmaschinenbetreiber bei Streit um Presse-

Leistu n gssch utzrechte - News-Aggregatoren
BCH 2L.7.t6-lZR2t2/14
Angemessene Vergütung für Speichermedien - Gesamtvertrag Speicher-
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208 OLC Saarbrücken 31.8.1-6 - 1 U l-50ll-5

Verstoß gegen a rz nei m ittel rechtl iche Preisvorsch rift en d u rch kom bi n ie rte

Rabatt- und Skontoregelungen - Clever + Partnerprogramm (Ls.)

EuCH 21.12.16 - C-654/1'5

Markenrechtsschutz ohne Markenbenutzung in den ersten fünf Jahren nach

E i ntra gu ng - Länsförsäkringar/Matek
BGH s.r1-.t6-lzB 43/1-5

Kei n Frei h a ltebed ü rfn is fÛ r Ma rke fü r Versorgu n gsu nte rneh men - Stadtwerke

Bremen
BPatC 22.4.t6 - 2s W (pat) 8/09
U nei n gesch rä n kter Amtserm ittl u n gsgru nd satz i m Lösch u n gsve rfa h ren

- Schokoladenstäbchen lll (Ls.)

OLC Frankfurta. M. 6.10.16-6U17/M
Markenmäßige Nutzung einer Marke durch Eingabe als Metatag

- scan2net (Ls.)

EuCH 1,5.!2.16- C-667/15
Qua I ifizieru ng einer Ceschäftspraxis als,,Sch neebal lsystem" - loterie
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- Rückruf von RESCU E-Prod ukten
BCH 1s.9.16 -tZR24/16
Streitwertbemessung bei wettbewerbsrechtl ichen Unterlassu ngskla gen von

Verbra ucherverbänden - Finanzsanierungen
BGH 2s.1.0.L6-Vl ZR 678/1-s
Zuständigkeit bei Klage auf Unterlassung einer lnternet-Bildberichterstattung
ei ner a uslä nd i schen Ru ndfu n ka n sta lt - www.srf.ch
EuCH 26.10.16- C-482/a5 P
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130
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PATENTRECHT

OCH 25.8.20]'6 - 4 Ob 94/L6a
Patentierbarkeit von Computerprogrammen - Verfahren zum Lesen und Schreiben

von Daten

BCer 28.11.2016 - 4A 427 /2Ot6
Neuheitsschådliche veröffentlichungen - Entwicklungszusammenarbeit

U.S. Court of Appeals forthe Federal Circuit t-7.5.2016
Keine Klagebefugnis des Zessionars aus U.S.-Patent bei fehlender Übertragung we-

sentlicher Patentrechte - Diamond Coating v. Hyundai Motor

MARKEN RECHT

EuCH 10.L1-.2016 - C-30/1"5 P

Schutzfähígkeit einer dreidimensionalen Marke in Form eines Würfels mit seitlicher
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Ernsthafte Benutzung einer dreidimensionalen Marke in Form eines Ofens - Klement

IBullerjan]
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EU 152 EuCH 24.]-I.2016-C-662/1'5
Auslegung der Medizinprodukte-Richtlinie bei Parallelimport eines chirurgischen

Wundverbands - lohmann & Rauschet I BIOS Medical Services
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EU 156 EuCH 9.1"J,.2016-C-448/L4
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USA 162 U.S. CourtofAppealsforthe Seventh Circuit L5'4-2016
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schaft von Urheberrechten - Consumer Health lnformation v. Amylin Pharmaceuticals
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EU 165 EuCH 2t.L2.20!6-C-203h5 undC-698/1s
Keine allgemeine und unterschiedslose Verpflichtung zur Vorratsdatenspeicherung

für Betreiber elektronischer Kommunikationsdienste durch Mitgliedstaaten - gezielte

Vorratsdatenspeicherung durch nationale Regelung zur Bekämpfung schwerer Straf-

taten möglích -Tele2 Sverige
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1t3 EUCH 21-.]-2.20]'6 - C-618/Ls
Bestimmung des Erfolgsortes bei Umgehen eines exklusiven Vertriebsrechts - Con-

curfence

176 BCer 2L.6.20L6 - LC_123 /2016
Transparenzgebot - Zugang auch zu nicht rechtskräftigen Cerichtsentscheidungen -
Skeletonbahn
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Adriaensen

1¡19 ocH ]-2.7.2016 - 4 0b to8/1,6k
Notwendige Aufklärung für Adressaten einer Cutscheinwerbung - Rabattgutschein

179 FLORIAN REILINC
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ei nandersetz ungen (Ania Pete rse n- Pa d be rg)
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AUFSATZ
Bilanzsteuerrecht/lFR5/Rechnungslegung

Steuerliche Bewertung von Kreditforderungen -
Auswirkungen durch das Wertminderungsmodell
des IFRS 9?

StB D¡pl.-ök. Oliver Prystawik, LL.M. / stB Dipl.-ök.
Sebastian Sandritter, beide Frankfurt/M.
Das Expected Loss-Bewertungskonzept des lFRS 9 führt zu

einem erheblichen Anstieg der Wertberichtigungsbeträge
auf Kreditforderungen in der internationalen Rechnungsle-
gung. ln dem Beitrag wird gezeigt, dass eine Berücksichti-
gung dieses Bewertungskonzepts in der steuerlichen Ergeb-
nisrechnung bereits unter den geltenden steuergesetzlichen
Regelungen môglich erscheint, auch wenn dem eine in Teilen
abweichende Finanzverwaltungsauffassung entgegen steht.

D81224700

STEU ERRECHT

AUFSATZ
lnternationales Steuerrecht

Der RegE eines 5 4j ESIG zur Beschränkung der
Abziehbarkeit von Lizenzzahlungen (Lizenzschranke)

RA/FASIR Dr. Sebastian Benz / RA/SIB Dr. Julian Böhmer,

beide Düsseldorf
Die Bundesregierung hat am 25.01.2017 den Entwurf eines
Gesetzes zur Einführung eines 5 4j ESIG verabschiedet, durch
den Lizenzzahlungen an ausländische Lizenzboxen, die den
Anforderungen des Berichts zu BEPS-Aktionspunkt 5 wider-
sprechen, nicht mehr oder nur beschränkt als Betriebsaus-
gaben abgezogen werden dürfen. Dieses neue Betriebsaus-
gabenabzugsverbot soll bereits ab dem 01.01.2018 gelten.
Erläutert werden die Bestimmungen des RegE.

Ð81227655

UmsatzSteuer

Rückwirkende Rechnungsberichtigungen nach
Gemeinschaftsrecht
StB Prof. Dipl.-Kfm. Rolf-Rüdiger Radeisen, Berlin
Der Vorsteuerabzug setzt sowohl nach nationalem Recht als

auch nach dem Gemeinschaftsrecht regelmäßig eine ord-
nungsgemäße Rechnung voraus. Fehlende oder fehlerhafte
Rechnungsangaben können berichtigt werden. Wegen der
nationalen Verzinsung von Steuernachzahlungen nach 5 233a

A0 war lange strittig, ob eine Rechnungsberichtigung mit Wir-

kung für die Vergangenheit vorgenommen werden kann. Der

EuGH hat dies im Grundsatz für zulässig erklärt, wobei er sich

zumindest teilweise über nationale wie gemeinschaftsrecht-

liche Rechtsnormen hinwegsetzt. Weitere Fragen im Zusam-
menhang mit der rückwirkenden Rechnungsberichtigung sind
jetzt durch den BFH geklärt worden.

D81223773

KOMPAKT
Urnsatzsteuel

Voraussetzungen und Folgen der
Rechnungsberichtigun g

RiBFH Dr. Gerhard Michel, München

oþ1226694
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VERWATTUNGSANWEISUNGEN
Einkommensteuer

Bondstripping im Privatvermögen zur Reduzierung
der Steuerbelastung
OFD NRW, Kurzinformation EStvom 12.01.2017

D81228215

Einkommensteuer/Loh nsteuer

Antrag auf Erstattung von zu Unrecht einbehaltener
LSt nach Ablauf des Kalenderjahres

OFD NRW, Kurzinformation ESt vom 29.12"2t16

D81227242

Abgabenordnung
Vorläufige Steuerfestsetzung im Hinblick auf
anhängige Musterverfahren
BMF, Schreiben vom 20.01.2017

D81227499

ENTSC}IEIDUNGEN
Gewerbesreuer

Gewerbesteuerrechtliche Folgen der atypisch stillen
Beteiligung am Handelsgewerbe einer PersGes.

BFH, Urteil vom 08.12.2016 - lV R 8/14

Ð81228322 s.221

s.218

s,218

s.197
s,219

Einkommensteuer

Keine Minderung des Veräußerungsverlusts i.S.d.

S 17 ESIG oder des Verlusts aus privaten Veräu-
ßerungsgeschäften i.S.d.5 23 ESIG durch eigen-
ständige Schadensersatzleistung eines Dritten
BFH, Urteil vom 04.10.2016 - ¡X R 8/15

D81228314

Umsatzsteuer

Ort der Lieferung bei Versendung über
Konsignationslager
BFH, Urteil vom 20.10.2016 - V R 31115

Ð81227269

Erbschaft-/Schenkungsteuer

Keine ErbSt-Befreiung für den Erwerb von
Wohnungseigentum ohne Selbstnutzung
BFH, Urteil vom 05.10.2016 - ll R 32/15

Ð81224166

BEILAGE

Checkliste potenz¡ell EU-rechtswidriger Normen des

deutschen direkten Steuerrechts

StB Prof. Dr. Wolfgang Kessler, Freiburg i.Br. /
Prof. Dr. Christoph Spengel, Mannheim
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AUFSATZ
Arbeitnehmerüberlassung

Die Offenlegungs- und Konkretisierungspfl icht nach
der AÜG-Reform20"17 in der Praxis
RAIFAATbR Dr. Alexander Bissels, Köln
Die Große Koalition hat sich darauf verständigt, den Einsatz
von Fiemdpersonal, insb. über Werk-/Dienstverträge und eine
Arbeitnehmerüberlassung, wieder einer verstärkten gesetz-
lichen Regulierung zuzuführen. lnzwischen stehtfest, dass das
AÜG mitWirkung zum 01.04.2017 in einerfür die Praxis erheb-
lichen Art und Weise angepasst wird. Zum Ausschluss der sog.
Fallschirmlösung werden eine Offenlegungs- und eine Kon-
kretisierungspflicht in das AÜG eingefügt. Die Anforderungen
an deren Einhaltung sowie die Rechtsfolgen an einen Verstoß
werden unter Darstellung der zahlreichen offenen Rechts-
fragen dargestellt.

D812260s0 s.246

WIRTSCHAFTSRECHT

AUFSATZ
Betriebliche Altersversorgung
Berechnungsdurchgriff bei der Betriebsrentenan-
passung bei Bestehen eines Beherrschungsvertrags
RA Dr. René Döring, Frankfurt/M./München
ln seiner jüngsten Entscheidung zum Berechnungsdurchgriff
bei der Betriebsrentenanpassung bestätigt der BGH die aktu-
elle Rspr. des BAG zu diesem Thema. Beide Gerichte bejahen
nunmehr einen Berechnungsdurchgriff im Vertragskonzern
nur dann, wenn sich die mit dem Beherrschungsvertrag ver-
bundene Gefahrenlage realisiert hat. Diesbezüglich gilt eine
abgestufte Darlegungs- und Beweislast. Der Beitrag zeigt auf,
dass in dieser Frage nun Rechtssicherhe¡t für d¡e Unterneh-
menspraxis besteht.

DB't227290 s.230

KOMPAKT
lnsolvenzrecht

lnsolvenzanfechtungsrisiken bei Distressed
M&A-Deals
RA Dr. Daniel Kunz, Düsseldorf
Ð91227478

KOMPAKT
Ktindigungsrecht

Vermeidung doppelter Abfi ndungszahlungen bei
betriebsbedingten Kündigungen
RA/FAArbR Dr. Daniel Hund, LL.M. (NYU) i
RAin Elisabeth Weiss, beide München
Ð81226086

ENTSCHEIDUNGEN

Betriebliche Altersversorgung
Begriff der beitragsorientierten Leistungszusage
BAG, Urteil vom 30.08.2016 - 3 AZR 361/15

t81223268

s.232

ENTSCHEIDUNGEN
Aktienrecht
Zum Widerruf der Bestellung eines Vorstands-
mitglieds aufgrund des Vertrauensentzugs durch die
Hauptversammlung
BGH, Urteil vom 15.11.2016 -,lZR2t7l15
DBl228272

lnsolvenzrecht

Vorsatzanfechtung: Gläubigerbenachteiligungs-
absicht des Schuldners bei fehlender Umsetzbarkeit
eines Sanierungskonzepts
OLG Frankfurt/M., Urte¡l vom 19.10.2016 -19U lOZtlS
D81227809

Bankrecht

Schadensersatz wegen Kred¡tbetrugs:
Mitverschulden einer Bank wegen mangelnder
Prüfung von Kreditunterlagen
BGH, Versäumnisurteil vom 10.1I.2016 - lllZR2SStlS
D81226454

s.252

5.234
5,254
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s.236 \i.

,4,

s.241

REFERENTEN

I Dr. Achim Pross, Leiter der Abteitung ftjr internationate
Zusammenarbeit und Steuerverwaltung, 0ECD

I Hartmut Foerster, Seconded National Expert, European

Commission, DG Taxation and Customs Union, Unit D2

Direct Tax Poticy and Cooperation

I Dr. Michael Schwenke, Richter am Bundesfinanzhof,
I. Senat

I Michael Se[[, Bundesministerìum der Finanzen

u.v.a.

THEMEN

I lnternationale Vorhaben und deren steuer-
politische Notwendigkeiten aus Sicht der 0ECD
und der Europäischen l(omission

I Steìgende Anforderungen an ,,Tax Compliance-Systeme"
bei ínternationaten Strategien und Sachverhalten

I Post-BEPS - Nächste Schritte und Handlungs-
empfehlungen

I Die Wirl<ungen der Anti-BEPS-Gesetzgebung auf die
Rechtsprechung des BFH

u.v.m.

vERAt¡SrAtTUr¡GSDrrnß :

Termin:

3. März 2017 I 09.00 - 17.30 Uhr

Veranstattungsort:

Titanic Chaussee Hotel Berhn

Fon: 030 31168580

Teilnahmegebühr:

Normalpreis 495 € zzgl. MwSt.

Frühbucherpreis bìs zum 15.O2.2Q17 :

295 € zzgl. Mwst.
Vorzugspreìs ftlr Abonnenten von

DER BETRIEB:371,25 € zzgl. Mwst.

3. MÄRZ 20f7 | BERLTN

International Tax Conference
I

lnfornation und Anmeldung: w¡ew.fachmedien-veranstaltùngen.de/interñationsl-tax I fon o2t1 88Z.z8So I email: veransta¡tlngênG'fâchmedlen.de

DER BETRIEB Nr.05 M3
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Wirtschaftsrecht

Die VìIoche im Blick

Entscheidungen
EuGH: Zahlungsdienste - Übermittlung von lnformationen über
eine Mailbox auf einer E-Banking-Website (25.1.201 7- Rs. C-375l1 5)

8GH: Stipendienvergabe durch gemeinnützige Stiftung des bür-
gerlichen Rechts (1 5.1 2.201 6 - I ZR 63 /15)
BGH¡ Berücksichtigung eines erstinstanzlich nicht einbezogenen

lrreführungsaspekts in der Berufungsinstanz - Entertain
(1 s.1 2.201 6 - I ZR 241 / 1 s)

BGH: Geltendmachung von Ansprüchen aus Prospekthaftung -
kein ausschließlicher Gerichtsstand des 5 32b Abs. 1 ZPO

(1 .1 2.201 6 - x ARZ 1 B0 / 1 6)

BGH: Wiederbestellung in das Notaramt und Amtssitzwechsel
(21.1 1.201 6 - NotZ(Brfg) 1 il 6)

OIG München: Keine Angabe der Berufsbezeichnung bei Eintritt

eines Rechtsanwalts ¡n eine Steuerberatungsgesellschaft
(1.12.2016 - 31 Wx 281/1 6)

OLG München: Abschluss eines Beratervertrags
(12..1 .2017 - 23 U 3s82/"t6)

Verwaltung
BaFin: Auslandsbanken über Fachfragen im Zusammenhang mit
dem Brexit informiert

Gesetzgebung
BMJV: Neue lnformationspfl ichten für Unternehmen

Steuerrecht

DieWoche im Blick

Entscheidungen
BFH: Keine Minderung des Veräußerungsverlusts i.5. des 5 1 7 ESIG

oder des Verlusts aus privaten Veräußerungsgeschäften i.S. des

5 23 ESIG durch eigenständige Schadensersatzleistung eines Drit-

ten (4.i 0.2016 - lX R 8/1s)

BFH: Berücksichtigung des Barausgleichs des Stillhalters bei Opti-

onsgeschäften als Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen
(20.1 o.2Ol 6 - Vilr R ssl13)
BFH: Gewerbesteuerrechtl¡che Folgen der atypisch stillen Beteili-

gung am Handelsgewerbe einer Personengesellschaft

(8.12.2016 - rV R B/1 4)

BFH: Zur Unionsrechtskonformität des 5 4 Nr. 28 USIG

(21.9.2016 -v R43/1s)
BFH: Unrichtiger Steuerausweis in einer Rechnung; Ber¡chtigung

durch Abgabe einer Abtretungserklärung in einer Abtretungsan-

zeige (1 2.1 0.201 6 - Xl R 43/ 1 4)

BFH: Erbschaftsteuenechtliche Anzeigepflicht eines inländischen

Kredit¡nstituts mit Zweigniederlassung im Ausland bei einem dort
geltenden strafbewehrten Bankgeheimnis (16.11 .2016 - ll R 29l1 3)

Aufsätze

Prof. Dr. Angelika Dölker, MBA lnternationál Taxation

Maßnahmen zur Schaffung von Steuerttansparenz
durch Amtshilfe und lnformationsaustausch unter
Steuerbehörden verschiedener länder sowie durch
nationale Gesetze in Deutschland

Anfang April 2016 gab die Veröffentlichung der ,,Panama Papers"

e¡nen we¡teren Anstoß für einen nationalen Gesetzentwurfzur Be-

kämpfung der Steuerumgehung und zur Änderung we¡terer steuer-

licher Vorschriften (StUmgBG). Der Beitrag gibt einen aktuellen

Überblick und eine Analyse nationaler Regeln sowie bilateraler und

multilateraler Übereinkommen zu Amtshilfe und lnformationsaus-

tausch von Steuerbehörden und ihrem Rangverhältnis.

Dr. Achim Dannecker, RA/SIB, und

Dr. Alexander Werder, LL.M., RA/SIB

Entwicklungen be¡ der verbindlichen Auskunft

Der Beitrag stellt aktuelle Entwicklungen bei der verbindlichen Aus-

kunft dar und knüpft an den Beitrag dazu im Jahr 201 5 an (vgl. BB

201 5, 1 687). Es gibt Neues zur Bindungswirkung und zur Auslegung
einer verbindlichen Auskunft zu berichten. Des Weiteren hat sich

nun auch der Vlll. Senat des BFH zur gerichtlichen Überprüfbarkeit
geäußert. Die Erhebung der Auskunftsgebühr war lnhalt von Ent-

scheidungen des BFH und wurde vom Gesetzgeber aufgegriffen.

Ferner werden die neuen Entwicklungen im Bereich des Automati-

schen lnformationsaustauschs bei Vorbescheiden dargestellt.

Entscheidungen

Niedersächsisches FG: Verluste aus der Veräußerung von Aktien
(26.10.2016 - 2K12095/15 - dazu BB-Kommentar von

Dipl.-Volksw. Klaus D. Hahne, StB)

BFH: EuGH-Vorlage zum Vorsteuerabzug und zur Berichtigung

bei Anzahlungen
(21.9.2016 -V R29l1s)

Neuerscheinung Buch
Maschmann, Total Compensation

Rechtsfragen der Êntgeltgestaltung Februar 2017, 922 Seiten,

Geb., € 179,-

ISBN: 978-3-8005-3285-8 / lnfos unter: www.shop.tuw.de

257 277

279

284

Aufsatz

Dr. Matthias Söhner, RA/Solicitor 259

Praxis-Update Marktmissbrauchsverordnung:
Neue Leitlinien und alte Probleme

óie Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Regulation -
MAR) gilt nun seit über einem halben Jahr. Als Grundlagenrechtsakt (Level

1) wird sie begleitet von der Richtlinie über strafrechtliche Sanktionen bei

Marktmanipulation (CRIM-MAD) sowie Konkretisierungsvorschriften (Level

2) und Auslegungsleitlinien (Level 3). Stellungnahmen der ESMA und BaFin

sind mittlerweile umfangreich vorhanden. Dabei hat sich gezeigt, dass zwar
eine Reihe zum alten Recht strittiger Fragen geklärt wurde, aber. auch neue

Probleme entstanden sind. lm Beitrag sollen einige besonders praktisch re-

levante Fragen diskutiert und die jüngsten Stellungnahmen der Aufsichts-

behörden dazu eingeordnet werden. Dabei beschränken sich die Ausfüh-
rungen aufdie Unterschiede zum alten Recht und blenden Vorschriften be-

treffend Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate aus.

Entscheidungen

BGH: Abberufung eines Vorstandsmitglieds wegen
Vertrauensentzugs
(1s.11.2016 - llZR217 /1s)

BGH: Keine Anfechtbarkeit der Auszahlung eines Gesellschafter-

darlehens an die Gesellschaft als unentgeltliche Leistung in der ln-
solvenz des Gesellschafters
(13.10.2016 - lX 2R184/14 - dazu BB-Kommentar von

Michael Dahl, RA)

BGH: Unterlassungsrpflicht kann Rückruf umfassen
29.9.2016 -lZB34l15 - dazu BB-Kommentarvon

Patrick Sakowsk¡, RA)

Neuerscheinung Buch
Ensthaler/l/lleidert (Hrsg.), Urheberrecht und lnternet
Kompakte Darstellung internetspezifi scher Urheberrechtsfragen

Februar 201 7, ca. 720 Seiten, Kt., € 1 59,-
lSBN: 978-3-8005-1606-3 / lnfos unten www.shop.ruude

267

269

274

289

292
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Die Woche im Blick

FASB¡ Aktualisierung der Bilanzierung immaterieller Vermögens-

werte und Goodwill

DRSC: Stellungnahme zu vorläufigen und endgültigen IFRS lC-Ent-

scheidungen

DRSC: Mitschnitt der 56. Sitzung des lFRS-Fachausschusses

Wirtschaftsprüfung
IESBA: Drei Exposure Drafts veröffentlicht

IDW: Praxishinweis zu Zahlungsberichten

WPK: Praxishinweis zum neuen Berufsrecht - Prüfungsvermerke

und -berichte zukünftig elektronisch möglich

WPK: Praxishinweis zum neuen Berufsrecht - Freiwillige Qualitäts-
kontrolle nach 5 57g WPO

WPK: Liste der Anbieter von Vorbereitungslehrgängen zum WP-

Examen aktualisiert

Betriebswirtschaft
PwC: Wie digital ist der deutsche Mittelstand? Was ihn heute aus-

zeichnet - und morgen auszeichnen sollte
KfW:,,Digitale" Gründer beleben Deutschlands lnnovationskraft
Willis Towers Watson: Versicherer erkennen Digitalisierungsdruck
und planen Zukäufe

Außatz

Sebastian Hargarten, WP/St8, und Felix Schieler, WP

Entscheidungen
BAG: Unwirksamkeit der Allgemeinverbindlicherklärungen von Ta-

rifuerträgen - Sozialkassenverfahren des Baugewerbes (AVE WV
2012) (2s.1.2017 - 1 0 ABR 4311 5)

BAG: Benachteiiigung von Personen in Elternzeit bei Massenentlas-

sungen (26.1.2017 -6 AZR442/16)
BAG: Ordentliche Kündigung eines durch,,CRO-Vertrag"

begründeten Rechtsverhältnisses mit Auslandsberührung
(1 s.1 2.20 1 6 - 6 AZR 430 / 1 5)

BAG: Versetzung einer Flugbegleiterin bei einer Fluggesellschaft

an einen anderen Stationierungsort (30.1 1.2016 - 10 AZR 1 1/16)

BAG: Beamtete Professorin als Ärztliche Direktorin an einem Uni-

versitätskl inikum (22.1 1.201 6 - g AZB 41 / 1 6)

BAG: Eingruppierung eines an einerh Gymnasium als Lehrer be-

schäftigten Diplom-Übersetzers nach dem niedersächsischen Ein-

gruppierungserlass (17.1 1 .2016 - 6 AZR 487 /'15)
ArbG Berlin: Kündigung aufgrund eines anonymen Beschwerde-

schreibens (30.9.2016 - 28 Ca6347/16)

Aufsatz

Thomas Bischopink RA

Rechtliche Handlungsoptionen zur Reduzierung
von Versorgungsverpflichtungen: Vieles geht -
Vorbereitung und Planung ist alles

Derzeit besteht ein hohei Bedarf bei Arbeitgebern, die zugunsten

der ehemaligen und aktiven Mitarbeiter bestehenden Versor-

gungswerke anzupassen. Die Gründe sind vielfältig: sei es, wèil die

anhaltende Niedrigzinsphase die (handels-)bilanzielle Belastung

erheblich erhöht externe Versorgungsträger (v. a. Pensionskassen)

die einmal garantierten Leistungen reduzieren müssen, durch Be-

triebsübergänge eine Vielzahl unterschiedlichster Versorgungszu-

sagen erfüllt und administriert werden müssen oder einfach, weil

sich ein seit Jahzehnten bestehendes Versorgungswerk einfach

überlebt hat und nicht mehr zeitgemäß ist. Die Arbeitgeber scheu-

en jedoch häufig Anpassungen/Anderungen ihrer Versorgungs-

werke, da sich flächendeckend die Meinung durchgesetzt hat, dass

Änderungen arbeitsrechtlich praktisch gar nicht oder kaum mög-

lich sind. Dabei hält nicht nur das Betriebsrentengesetz (BetrAVG)

Handlungsmöglichkeiten bereit. Dieser Aufsatz gibt Überblick über

mögliche Handlungsoptionen. Dabei wird differenziert auf VeÊ

pflichtungen gegenüber aktiven Anwärtern und Rentnern bzw. mit
einer unverfallbaren Anwartschaft ausgeschiedenen Arbeitneh-

mern eingegangen. Im Mittelpunkt stehen aufgrund der Bilanzbe-

rührung unmittelbare Versorgungszusa gen.

Entscheidung

BAG: Anschlussbefristung bei Heimarbeitern zulässig
(24.8.2016 -7 AZR342/14- dazu BB-Kommentar von

Dr, Christian Ley, RA/FAArbR)

Die Erste Seite
Prof. Da Axel Pestke, RA/FASIR

Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle:
Steuerberater als spürnasen der
Finanzverwaltung?

lmprcssum/llors(hau

307

299

Bilanzierung von Erträgen aus konzerninternen
Dienstleistungen nach B¡IRUG - lösungsvorschläge
zur Umsatzerlösabgrenzung

Durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) wurde die
Umsatzerlösdefinition des 5277 Abs.1 HGB geändert. Mit dem
Wegfall der Begrenzung auf die ,,gewöhnliche Geschäftstätigkeit"
sind demnach u.a. alle Erlöse aus der Erbringung von Dienstleis-

tungen als Umsatzerlöse auszuweisen. Erträge aus Konzernumla-

geverträgen, die Gegenleistung für die Erbringung konzerninterner
Dienstleistungen darstellen, sind daher Umsatzerlöse. Hingegen
führen Erträge aus Konzernumlageverträgen, denen kein Leis-

tungsaustausch zugrunde liegt, sondern die lediglich eine ,,reine
Umverteilung" von im Außenverhältnis entstandenen Auñ¡vendun-

gen darstellen oder auf dem Gesellschaftsverhältnis beruhen, nicht
zu Umsatzerlösen. Eine solche Abgrenzung erfordert eine detail-
lierte Analyse des wirtschaftlichen Gehalts konzerninterner Umla-
geverträge. ln dem Beitrag werden anhand fÍ.inf typischer Gestal-

tungsformen konzerninterner Dienstleistungsverträge Lösungsvor-

schläge zur Abgrenzung der Umsatzerlöse aufgezeigt.

Entscheidunçn

FG Münster: Anteilige Auflösung der Ergänzungsb¡lanz bei úräu- 302

ßerung eines Teils eines Mitunternehmeranteils
(9.6.201 6 - 6 K 1 3 1 4/ 1 5 G, F - dazu BB-Kommentar von

Dr. Martin Weiss, StB)

OLG Rostock Bêwertung von Gesellschaften zur Daseinsvorsorge 306

mit den 5ubstanz- oder Rekonstruktionskosten
(6.4.?016 - 1 U 131/13 - dazu BB-Kommentar von

Prof. Dr. Volker H. Peemöller)

l{euescheinung Buch
Eschenfelder, Wirtschaftsprüferhaft ung

Praxisnahe Übersicht über Haftungsnormen und -grundlagen

2016,287 Seiten, K1., € 84,-
ISBN: 97&3-8005-2095-4 / lnfos unten www.shop.ruw.de
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Entscheidungen
BGH: Verpflichtung aus harter externer Patronatserklärung nach

erfolgreicher lnsolvenzanfechtung (12.1.2017 - lX ZR 95/ 16)

BGH: Kein Prospektfehler im Telekom-Verf¡hren betreffend den

,,zweiten Börsengang" (22.1 1.2016 - Xl ZB 9 / 13)

BGH: Missachtung von Geschäftsbedingungen -
World of Warcraft ll (12.1.2017 - I ZR 253 / 1 4)

BGH: Unwirksame Rückgabeklausel in formularmäßigen Leasing-

bedingungen (18.1.2017 - Vlll 2R263/15)

Gesetzgebung
BReg: Gesetzentwurfzur Anpassung des BDSG beschlossen

EMJV: Entwurf eines Markenrechtsmodernisierungsgesetzes

Personalie
BGH: Richter Prof. Dr. Lutz Strohn im Ruhestand

Dr. Hervé Edelmann, RA, und Dr. Amela Schön, RAin

Hoch verzinste Alt-Bausparverträge: Kündigung
wegen Störung der Geschäftsgrundlage und aus
wichtigem Grund

Die langandauernde und wohl auch in absehbarer Zeit nicht enden
wollende extreme Niedrig- und Negativzinsphase, welche in ihrem
heutigen Ausmaß von niemandem vorhergesehen wurde, belastet
nicht nur die Versicherungswirtschaft sowie die Sparkassen im Zu-
sammenhang mit ihren langwierigen Sparvertrãgen, sondern auch

die Bausparkassen; dies teilweise in so erheblichem Maße, dass

manch kleinere Bausparkasse in ihrer wirtschaftlichen Existenz be-

droht ist. ln dieser Situation versuchen diese Bausparkassen über
die bisher gem. 5 488 Abs. 3 BGB sowie 5 489 Abs. 1 Nr. 2 BGB be-

reits ausgesprochenen Kündigungen hinaus sich von ihren hoch
verzinsten Alt-Bausparverträgen unter Berufung auf das Vorliegen

eines wichtigen Grundes sowie unter Berufung auf das Vorliegen

einer Störung der Geschäftsgrundlage gem. 55 31 3, 314 BGB zu lö-
sen. Der Beitrag zeigt auf, dass dies wegen der nicht vorhersehba-
ren Ausnahmesituation sowie deren Auswirkungen rechtlich mög-
lich ist.

Entscheidung

BGH: Keine Einberufungsbefugnis der zu Unrecht im Handelsregis-
ter eingetragenen persönlich haftendèn Gesellschafterin einer Pu-

blikums-KG analog 5 121 Abs. 2 Satz 2 AktG
(2s.1 0.201 6 - ll zR 230 / 1 s)

Rezension

lnternationales Kauf-, Liefer- und Vertriebsrecht - ein innovatives
praxisorientiertes Werk
(Rezensent: Prof- Dr. Peter Huber)

Aufsätze

Dr. Stefan Sa¡c LL.M. (Nijmegen), RA, Joachim Ponseck, Lic. en 323
droit, RA, und Dr. Artur M. Swierczok, LL.M. (UCL), MSt, (Oxford), RA

Ein vorinsolvenzliches Restrukturierungsverfahren
für europäische Unternehmen

Die EU-Kommission hat am 22.11.2016 einen Richtlinienentwurf
(,,RLE") über präventlve Restrukturierungsrahmen, die zweite Chan-

ce und Maßnahmen zur Steigerung der.Effizienz von Restrukturie-

rungs-, lnsolvenz- und Entschuldungsverfahren veröffentlicht. Sollte

die Richtlinie in Form des RLE verabschiedet werden, hätte dies weit-
reichende Folgen. Die durch den deutschen Gesetzgeber vorzuneh-
menden Gesetzesänderungen könnten zu einer grundsätzlich ver-

änderten Restrukturierungskultur in Deutschland führen.

Steuerrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
EuGH: Pflicht eines Mitgliedstaats, die Zahlung von 5äumniszinsen

auch bei Fehlen eines Rechtsbehelfs vor den einzelstaatlichen Ge-

richten vorzusehen (1 8.1 .201 7 - C-365/1 5)

BFH: Steuererlass aus Billigkeitsgründen nach dem sog. Sanie-

rungserlass des BMF (28.11.2016-GrS 1/15)

BFH: Zur steuerlichen Behandlung von in einem Verlagsvertrag

vereinbarten sog. Vorschusszahlungen (2.8.201 6 - Vlll R 4114)

BFH: Übergangsregelung zur Verrechnung von Verlusten aus priva-

ten Veräußerungsgeschäften mit Aktien (6.12.2016 - lX R 4Bl15)

BFH: Keine Zweckbetriebseigenschaft einer Kostümparty in der

Karnevalswoche (30.1 1.201 6 - V R 53/1 5)

BFH: Pflegehçim-GmbH: Erbschaft als Betriebseinnahme - rechts-

formneutrale Besteuerung (6.12.2016- I R 50/16)

Verwaltung
BMF: Erteilung von Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vor-
geschriebenem Muster in Form von schreibgeschützten Dateien
(s 1 0b EstG, 5 s0 EstDV) (6.2.2017 - lV C 4 - S 2223 /07 / 0012)

BMF: Umsatzsteuenechtliche Beurteilung von Sale-and-lease-

back-Geschäft en (3.2.201 7 - I I I C 2 - S 7 1 00 / 07 / 1 0031 :006)

BMF: Stand der Doppelbesteuerungsabkommen am 1.1.20"17

(18.1.2017 - lV B 2 - S 1301 /07 /"t0017 -08)

Gesetzgebung
BReg: Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammen-

hang mit Rechteüberlassungen beschlossen

Aufsätze

Dr. Ba¡bara Fleckenstein-Weiland, LL.M., RAin/FAinStR/5tBin,

und Friderike Stiehr, RAin

BB-Rechtsprechungsreport Umsatzsteuer 201 6

ln der Rechtsprechung der beiden Umsatzsteuersenate äus dem

Jahr 2016 lag ein thematischer Schwerpunh im Bereich des Vor-

steuerabzugs. lnsbesondere die sog. Führungsholding war Ge-

genstand mehrerer Urteile und gab den Anstoß für einen Quanten-

sprung in der Rechtsprechung zur umsatzsteuerlichen Organ-

schaft. Daneben wurden drängende Fragen zur Rechnungsbe-

richtigung und zum Aufteilungsschlüssel bei gemischt genutzten

Gebäuden beantwortet. Es wurde aber auch Grundsätzliches be-

kräftigt. ln alledem spielte die Rechtsprechung des EUGH eine

kaum zu überschätzende Rolle. lm Beitrag soll ein ausgewählter

Querschnitt der BFH-Rechtsprechung aus dem Jahr 2016 aufge-

zeigt und praktisch eingeordnet werden.

Nils Bleckmann, RA/StB

Tax Compliance Management System und d¡e
Umsatzsteuer - Herausforderung und Chance für die
Unternehmen
Die Einfiihrung eines ¡nternen steuerlichen Kontrollsystems dient
der steuerstrafrechtlichen Enthaftung eines Unternehmens, indem
es größtmögliche Compliance sicherstellen soll. Das IDW hat hierzu

einen Praxishinweis im Entwurf veröffentlicht. Auf dieser Basis wird

für die Umsatzsteuer dargestellt, welchen praktischen Aspekten

bei der Einführung eines solchen Systems besondere Beachtung zu

schenken ist.

Entscheidung

BFH: Pauschalversteuerung von Zuwendungen nach S 37b EStG -
Ausübung und Widerruf des Wahlrechts
(15.6.2016 -VlR54/15 - dazu BB-Kommentar von

Dipl.-Kfm. Lukas Hilbert)
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Rechnungslegung
EFRAG: Entwurf einer Übernahmeempfehlung hinsichtlich der
jährlichen Verbesserungen 201 4-201 6

EFRAG: Stellungnahme zu den jährlichen Verbessêrungen

2015-2017
DRSC: Bericht über die 56. Sitzung des lFRS-Fachausschusses am

26./27.1.2017 in Berlin

Mercer: Umfrage zu Pensionsverpflichtungen - Steuerlicher Rech-

nungszins muss angepasst werden

Wirtschaftsprüfung
IDW: Buchhalterische Entflechtung nach 5 6b EnWG und das Mess-

stellenbetriebsgesetz
IDW: Technologie in der Abschlussprüfung
IDW: Stellungnahme zum IAASB-Diskussionspapier,,Glaubwürdig-

keit und Vertrauen in neue Formen derexternen Berichterstat$ung

WPK: Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur
Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung
Dritter an der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen

WPK: Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur
Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrennterfassung von wert-
stoffha lti gen A bfä Ilen

KfQ: Bericht über die Sitzung am 17.1.2017

WPK: Bericht über die Vorstandssitzung der WPK am 31.1 .2017

Aufsatz

Dn Sebastian Heß, RA/FASIR/StB

Die Woche im Bllck

Entscheidungen
BAG: Überbrückungsbeihilfe nach dem TV SozSich und missbräuch-

liche Gestaltung des außerhalb der Stationierungsstreitkräfte be-

gründeten Arbeitsverhältnisses (26.1 .2017 - 6 AZN 835/1 6)

BAG: Tarifuertragliche Zulage für Zeiten der Teilnahme an einer
Schulung bei einer Flugbegleiterin (2.11.2016 - 1 0 AZR 615/15)
BAG: Diskr¡min¡erung wegen des Alters bei Arbeitsangebot,,mit ei-

nem jungen dynamischen Team" (1 1,8.2016 - 8 AZR406/14)
lAG Berlin-Brandenburg: Vorläufiger Unterlassungsanspruch ge-
gen eine Stellenbesetzun g (1 4.1 0.201 6 - 9 SaGa 1 640/1 6)

LAG Berlin-Brandenburg: Anspruch auf Mutterschaftslohn bei

Beschäftigungsverbot ab 1. Tag des Arbeitsverhältn¡sses
(30.9.2016 - 9 Sa 917 I 16)

IAG Berlin-Brandenburg: Einstweilige Verfügung gegen Zuwei-
sung eines anderen des Arbeitsorts (1.11.2016-7 SaGa1629/16)
ArbG Berlin: Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern
(1.2.2017 - 56 Ca 5356/1 5)

Aufsatz

Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred Löwisch und Laura Wegmann

Die Erste Seite
Prof. Dr. Otto Sandrock LL.M. (Yale)

Das Yates Memorandum und d¡e persönl¡cbe
Haftung von Managern nach US-

amer¡kônischem Recht

lmpressum/\lorschau

Zahlenmäßige Berücksichtigung von
Leiharbeitnehmern in Betriebsverfassungs- und
Mitbestimmungsrecht
Das am 21.10,2016 vom Bundestag beschlossene, am 1.4.2017 in

Kraft tretende Gesetz zur Anderung des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes und anderer Gesetze (BT-Drs. 18/10064), das den

Bundesrat am 25.11.20'16 pass¡ert hat (BR-Drs. 627/10), regelt in
514 Abs.2 S.4 bis 6 AÜG für BetrVG, EBRG und die Mitbestim-

mungsgesetze die zahlenmäßige Berücksichtigung von Leiharbeit-
nehmern in Entleiherbetrieben und Entleiherunternehmen nun-
mehr ausdrücklich. Der Beitrag stellt diese Regelungen dar, ordnet
sie in die Systematik dieser Gesetze ein und grenzt ihren Anwen-
dungsbereich ab. Das Änderungsgesetz ergânzt auch einige weite-
re Leiharbeitnehmer betreffende Bestimmungen des BetrVG (5 78

5. 1, 5 80 Abs. 2, 5 92 Abs. 1, S 1 10 Abs. 1 Nr. 3, 5 120 Abs. 1

Nr. 3b). Diese Ergänzungen sind nicht Gegenstand des Beitrags.

Entscheidungen

BAG: Versetzung einer Flugbegleiterin bei einer Fluggesellschaft 378

an einen anderen Stationierungsort
(30.1 1.20r 6 - 1o AZR11/16)

BSG: Keine Befreiung des deutschen Entleihers von gesamtschuld- 000

nerischer Haftung bei Beitragszahlung des ausländischen Verlei-

hers an ausländischen Sozialversicherungsträger
(29.6,201 6 - B 1 2 R 8/14 R - dazu BB-Kommentar von

D¿ Ulrich Brötzmann, RA/FAArbR)

361

363

Neues BMF-Schreiben zur Realteilung - eine sehr
zurückhaltende Annäherung an die neue
BFH-Rechtsprechung

Am 20.12.2016 hat das BMF eine Neufassung des Schreibens zur
Realteilung veröffentlicht. lnsbesondere ergeben sich daraus im
Bereich der Abgrenzung der Realteilung von den Fällen der Veiäu-
ßerung bzw. Aufgabe eines Mitunternehmeranteils sowie bei der
Behandlung eines Spitzen- oder Wertausgleichs Neuerungen, die
in der Beratungspraxis zu beachten sind. ln dem Beitrag werden
die lnhalte des mit den obersten Finanzbehörden der Länder abge-
stimmten BMF-Schreibens anhand dessen Gliederung dargestellt
und die wesentlichen Änderungen einer ersten Analyse unterzo-
gen.

Entscheidungen

OLG Düsseldorfr Unternehmensbewertung bei geplant aufeinan- 368

derfolgenden Strukturmaßnahmen
(10.3.2016-l-26W14/13-dazuBB-Kommentarvon . .
Björn Handke, RA)

BMF: Neufassung des 5 50 i EStG durch das Geset2zur Umsetzung 369
der Anderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maß-

nahmen gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen vom
20.12.2016 (BGBI. l, 3000) - Aufhebung des BMF-Schreibens vom
21.12.2015 (BSrBl. I 2016,7)
(5. 1.201 7 - lV B 5 - S 1 300/ 1 4/1 0007 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Martin Bünning, RA/SIB)

BMF: Anwendung des BFH-Urteils vom 21.10.2015,1V R 6/12 - 370
Änderun g des BMF-schreibens vom 25.6.2008, BStBl. I 2008, 682
(1 3.1 2.201 6 - lV C 6 - S 2134 /07 1 1000 1 - dazu BB-Kommentar von
Stephan Abele, RA,/SIB)

JBB7.2017 11322017 )/

vill

ilt



\At4*çe
IWW Ds-UqqINE¡¡¡IE
I NFORMATIONSDIENSTE

GSIB GestaLtende
Steuerberatung
Steuerplanung . Steueroptimierung . Gestaltungsmode[[e

lhr Ptus im Netz: gstb.iww.de I - , 4 ^ontine lMobite lso.i"iviàìã I S. 41 - 80o

o

02lzs17Kurz informiert
Erworbene Vertragsarztzulassun g abschreibba r? .................

Weiträu miges Tätigkeitsgebiet statt erste Tätigkeitsstätte

Ehegatten im Pfl.egeheim: Pftegekosten
um doppelte Haushaltsersparnis zu kürzen?

Zuge[assener Rentenberater wohl kein Freiberuf [er ............

Bitanziette Fo[gen des Verkaufs eines Tei[-Mìtunternehmeranteits..............

Außerordenttiche Einkünfte
Nachzahtung der Kassenärzt[ichen Vereinigung:
Keine Tarifbegünstigung bei IeiIzahtungen ............

lnvestmentsteuergesetz

Nachweisanforderungen der Finanzverwa Ltung

bei,.intransparenten" lnvestmentfonds ............

Viertes Quartat 201ó

FG-Rechtsprechung kompakt:
Die,,Top 10" für die GestaLtungsberatung..¿.................

Mitunternehmerschaf t
Gewerbesteuerliche Ver[ustvorträge der PersG
beim FormwechseI des Gesetlschafters

Denkmalf örderung

Steuertiche GestattungsmögLichkeiten bei Baudenkmä[ern optimaI nutzen

Umsatzsteuer

Vorsteueraufteitung bei gemischt
genutzten UnternehmensimmobiLien - Teil. 2..................

Personeng eseltschaf ten

Die mitunternehmerische Betriebsaufspattung
mit zwei GmbH & Co. KGs - eine echte Atternative?

lr1

41

.Ir2

.fr2

.t*3

.11

.l*6

.lrg

.5t,

.ó0

.ó8

73

eeflr
t

Praxiswissen auf den Punkt gebracht



1 Àls

a

z
l!

T"," T
I

.\i( ai
'ù, ,-

a

s

N

INHALT

IMPULSo
Konn uns Europo vor der lnsolvenz retten?
Florian Rieser r 113

ASSURANGE
,tl\(9

KI¡MPAKT

Neufassung von IDW EPS 470

ANALYSE

Der verantvvortliche Prüfungspartner - das unbekannte Wesen - Begrifl
Aufgaben, Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks

Dr. Wolf-Míchael Farr

>r 1L4

r 115

RËCHNUNGSLEEUNG@
KOMPAKT

Rechnungslegung politischer Parteien

DPR veröffentlicht TËitigkeitsbericht 2016

EnforcementderIFRSinEuropa ... :...
IFRS: Änderungsvorschläge im AIP 2015-2017 . . . .

Endorsement der Änderungen von IFRS 2

Erst-Anwendung von IFRS 9 ftir Unternehmen im Anwendungsbereich

von IFRS 4 ....
ANALYSE

Gesamtergebnisrechnung deutscher Unternehmen - Other Comprehensive

Income der DAX-30-Unternehmen im Geschäftsjahr 2014

SwenjaBehr undProf. Dr. Thomas Kümpel

t 12\
,, t21
tr 122

> L22

l L23

>> 123

t> 124

FINANCIAL SERVISES0
KOMPAKT

Risikomana gement von Kapitalverwaltungsges ells chaft en

Genossenschaftsbanken: Instrumente des harten Kernkapitals . . . . . . . . . .

Neues Meldesystem für Verstöße gegen Aufsichtsrecht

Entwurf einer Institutsvergùtungsverordnung

Bankenabgabe 2017

Europäische Konsultation zu Big Data .

ANALYSE

Eine neue Prüfungsberichteverordnung für Versicherungsunternehmen -
Neues Kapitel in der Pnifung?

Dirk Zander, Dr. Andreas Freilíng, Dr. Markus Horstkötter undJuliaFrison

IOW V¡SUELL

IDWPS g2O ,..

) 13L

l 1"3L

r 131

Ð 132

>>'1.32

>> 132

u18i03,2017 ll

Rezension

>l 133

,, 140

¡> 142



BRANCFIENra
- ANALYSE

Bilanzierung von öffentlichen Straßen

Dr. Chrístian Marettek und. Míchael Blöbaum ,r'143

MANAGEMENT & BERATUNGo
KBMPAKT

Rechtsanpassung an EU-Insolvenzordnung

Veranstaltungshinweis

ANALYSE

Der Unterschied zwischen Steuerersparnis und Steuerstundung beim

steuerlichen Einlagekonto - Wie können Werteffekte aus dem steuerlichen

Einlagekonto konsistent bei der Bewertung einer Kapitalgesellschaft

berücksichtigt werden?

Ingo Bertrøm

Risikomanagement, KonTraG und IDW PS 340 - Risikoaggregation und
entscheidungsvorbereitende Risikoanalyse (SS 9L und 93 AktG)

Prof. Dr. Werner GleiJSner

',t'1,49

>r 149

r 150

u 158

STEUERN & RECHTo
KOMPAKÏ

IDWzurReformvon S 203 SIGB .

Keine Steuerermäßigung frir vertragsgemäße Kapitalauszahlung aus

einer Pensionskasse

Besteuerung der Barabfindung bei einem Aktientausch nach Einführung
der Abgeltungsteuer

ANALYSE

Umsetzung der BEPS-Empfehlungen in Deutschland - Welche Belastungen

kommen auf den deutschen Mittelstand zu?

Interview m¿t Gertrud R. Bergmann und Bettína Grothe

) 165

) 165

r 166

¡> 1.67

ilt03,2017rWB



lnhaltsverzeichnis

Rursärz¡
I FR5/Rech nungslegung
Schätzungsänderungen und Vertragsanpassungen
nach IFRS 16 im Vergleich zu IAS 17

Judith Gehrer, CPA / Joachim Krakuhn / Sven Meyer /
Arne Erik Schillmann, alle Frankfurt/M.
Vertragsanpassungen, Schätzungs- und Sachverhaltsände-
rungen treten im Rahmen von Leasingverhältnissen häufig
und auf vielfältige Weise auf. Aufgrund der Regelungslücke
bei den derzeitigen Vorschriften nach IAS 17 hat sich in der
Praxis und der Fachliteratur ein sehr uneinheitliches Bild der
Bilanzierung herausgebildet. Mit den Regelungen des IFRS 16

werden erstmals klare Vorgaben für die bilanzielle Abbildung
eingeführt. ln dem Beitrag werden in der Praxis vorkommen-
de Vertragsanpassungen und 5chätzungsänderungen katego-
risiert und die mögliche Bilanzierung nach IAS 17 und IFRS 16

dargestellt.

KORI218310

I FRS/Rech nungslegung

Wertminderung von Finanzinstrumenten:
aufsichtsrechtliche Auslegung des IFRS 9
Philipp Freigang, Frankfurt/M. / Andreas Huthmann,
Düsseldorf
Mit dem BCBS 350 wurde eine aufsichtsrechtliche Perspektive
zur Bilanzierung vorr Wertminderungen nach IFRS 9 definiert.
Die Vorgaben der Leitlinie werden dabei wahrscheinlich so-
wohl die lmplementierung, als auch die spãtere Anwendung
des Standards und damit die Bilanzierung von Banken beein-
flussen. ln dem Beitrag werden beide Normen vorgestellt und
Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede dargestellt und deren
Auswirkungen auf die praktische Umsetzung verdeutlicht.

KOR1217A87

Rechnungslegung

Status Quo der Risikoberichterstattung nach DRS 20
Prof. Dr. Patrick Velte, Lüneburg / Valérie Czaya, 8.4.,
St. Gallen
Der Risikobericht ist eine zentrale lnformationsgrundlage für
die 5takeholder von kapitalmarktorientierten Unternehmen,
gerade nach dem Ersatz von DRS 15 durch DRS 20. Die in
dem Beitrag vorgestellte Untersuchung analysiert die Risiko-
berichterstattung der DAX30-Unternehmen des Geschäftsjah-
res 2015. Durch eine lnhaltsanalyse und ein Scoring-Verfahren
wird die Qualität der Risikoberichte beurteilt, wobei eine sepa-
rate Analyse der Angaben zum Risikomanagementsystem, zu

den Einzelrisiken sowie zur Risikolage erfolgt.

KOR1219922

Rechnungslegung

Auf hohem Niveau schwierig!? - die Lesbarkeit der
Finanzberichterstattung im internationalen Vergleich
Hendrik Rupertus, Bayreuth / Florian Kaiser, Bonn /
Marcus Bravidor, Bayreuth
Die Verständlichkeit der Finanzberichterstattung ist eine
wichtige Voraussetzung für die Erfüllung der lnformations-
funktion. Die in dem Beitrag erfolgte Analyse der Lesbarkeit
von englischsprachigen Finanzinformationen (Brief des Vor-
standsvorsitzenden, Anhangangaben zu IAS 12 und IFRS 3)

börsennotierter Unternehmen in Deutschland, Frankreich und
Großbritannien zwischen 2009 und 2015 belegt eine,,schwe-
re" bis ,,sehr schwere" Lesbarkeit der Angaben.

KORl217889

FATLSTUDIE
I FR5/Rech nungsleg ung
Segmentberichterstattung nach IFRS 8 und
Segmentabschlussanalyse (Teil 2)

Prof. Dr. Hanno Kirsch, Heide/Holst.
ln Teil 2 der Fallstudie werden die verschiedenen Möglich-
keiten der Abschlussanalyse der extern veröffentl¡chten
Segmentberichterstattung durch die Abschlussadressaten
dargestellt. Es werden hierbei die unterschiedlichen Arten
von ableitbaren Segmentkennzahlen anhand des im ersten
Teil der Fallstudie aufgestellten Segmentberichts (vgl. KoR

2017 5.36 ff.) aufgezelgt und die jeweiligen Aussagegehalte
kritisch analysiert.

KOR1223781

TAGUNGSBERICHT
IFRS/Rechnu ngsleg u ng

Rechnungswesen im Konzern
Dipl.-Kfm. Dr. Hans-Jürgen Hillmer, Coesfeld
Auf der diesjãhrigen Fachtagung ,,Das Rechnungswesen im
Konzern" standen u.a. die steigende Komplexität der Rech-

nungslegungsnormen sowie Erwartungen der Regulierungs-
behörden im Zentrum der Diskussionen. Doch auch andere
Themen wie der Einsatz innovativer Technologien oder die
Diskussion der Erwartungen interner und externer Adressaten
an die Effektivität der Unternehmensberichterstattung kamen
nicht zu kurz. ln dem Beitrag werden die wesentlichen lnhalte
der Vorträge zusammengefasst wiedergegeben.

KORr226090
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Schwerpunkt Gtück - ein Organisationsthema?

4 Sinnerfülltes Arbeiten
Die Basis von lnitiative und Wohlbefinden

Dietrich von der Oelsnitz/Jelena K. Becker

Positive Emotionen alleine haben keine nachha[-

tige Wirkung auf das Wohtbefinden von Mitarbei-

tern. Entscheidend ist, dass sie ihre Arbeit als sinn-
voll erleben. Nur dann agieren die Mitarbeiter pro-

aktiv und sorgen so für lnnovationen und Wachs-

tum.

10 Kann Arbeit glücklich machen?
Eine eudämonistische Perspektive auf Wohlbefinden in

Orga n isationen

Rouven Kanitz/Martin Högl

Langfristiges Glück verlangt nach mehr als bloßer

Lust und Vergnügen. lmmer stärker rückt die Wichtig-

keit von sinnstiftenden Tätigkeiten und Zielen in den

Fokus der Glücksforsch un g. In der Arbeitsum gebung

spielen neben den persönlichen Motiven der über-

geordnete Zweck der Organisation sowie die Quali-
tät der lnteraktion eine entscheidende Rolle.

18 Gru ndbedürfnisse messen

Eine empirische Studie im organisationalen Kontext

Argang Ghadiri
Um Gtück messen zu können, muss das subjektive
Wohlbefinden der Mitarbeiter untersucht werden.
Der Beitrag stellt ein Modell vor, anhand dessen die
G ru nd bed ü rfn isse der Orga n isationsm itgli ed er er-

fasst werden können. Aus Abweichungen zwischen
dem gewünschten und dem tatsächlichen Grad der
Bedürfnisbefriedigung lassen sich dann konkrete
Maßnahmen ableiten.

Glosse

Glück kaufen
Ein etwas zynischer Shopping-Guide

Alexander W. Hunziker

Glosse

lst Führung Glückssache?

Walther Ch. Zimmerli

zfo-Toolkit 69
Coolspots managen
Wie man Glück zum kulturellen Erfolgsfaktor macht

Franz Fendel/Dorothée tendel/Benedikt Fendel

24

26

28
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Führung & Leadership

Pro-organisationales illega les Verha lten
Wie und warum gute Mitarberter dem Unternehmen

schaden

Miriam Müthel
Ohne Bestechung hätte der Sparte die Schtießung
gedroht, so ein Manager im Siemens-Korruptions-
skandal. Von illegalen Handlungen, die vermeint-
lich im Sinne von Unternehmen getätígt werden,
liest man immer wieder. Warum das so íst und wie
sich dies verhindern ließe, zeigt dieser Beitrag.

Die Kunst der Teamführung
Was Manager von Spitzentrainern aus dem Mann-
schaftssport Iernen können

Karin Foidl-Mehrländer/Herbert Gölzner
Ein Sportteam zu fúhren unterscheidet sich gar
nicht so sehr von der Leítung eines Projektteams
oder einer Abteilung im Unternehmen. lm Gegen-
tei[: Von erfotgreichen Trainern können Führungs-
persönlichkeiten einiges Iernen. Man sollte nur
wissen, wetche Sportarten mit welchen Unterneh-
m en sbereichen vergleich bar sind.

Change Management
zfo-Toolkit 70
Laterale Führung in Change-projekten
Wie die Position der Betrof fenen zum Change-Thema
sichtbar gemacht werden kann
Kerstin Pichel/Edgar Heim/Michael Stadler

..È
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Prozessmanagement

lnternes Benchmarking der Prozessqualität
in Versicherungsunternehmen
Fallstudie bei der Württembergischen Verslcherung AG

Torsten Dismer/Hans-J ürgen Wieben
Bei der Württembergischen Versícherung gilt das
Beschwerdemanagement als hervorragend. Um

auch bei der Antragsabwicklung zu einer höheren
Kundenzufriedenheit zu getangen, wurden beide
Prozesse verglichen. Man kam zu aufschlussrei-
chen Ergebníssen.
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